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LANDESGESETZBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 

Jahrgang 2024  Ausgegeben am 3. Juli 2024 

42. Gesetz vom 27. Juni 2024, mit dem das Burgenländische Baugesetz 1997 geändert wird 

(XXII. Gp. IA 2518 AB 2541) 

Gesetz vom 27. Juni 2024, mit dem das Burgenländische Baugesetz 1997 geändert wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

Das Burgenländische Baugesetz 1997 - Bgld. BauG, LGBl. Nr. 10/1998, in der Fassung des Gesetzes 
LGBl. Nr. 11/2024, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Z 7 lautet: 

 „7. Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen bis 20 kW Engpassleistung, die bei Gebäuden der 
Gebäudeklasse 1, 2 und 3 parallel zu Dach- oder Wandflächen auf diesen aufliegen oder in diese 
eingefügt sind oder bis zu einem maximalen Winkel von 15 Grad aufgeständert werden und ein 
lotrechter Abstand zwischen Dacheindeckung und höchstem Punkt der Sonnenkollektoren oder der 
Photovoltaikanlage nicht mehr als 30 cm beträgt, sowie Energiespeicheranlagen mit einer 
Kapazität von bis zu 20 kWh,“ 

2. Dem § 35 wird folgender Abs. 15 angefügt: 

„(15) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 42/2024 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft.“ 

                     Der Präsident des Landtages:                                Der Landeshauptmann: 
                                    Hergovich                                                      Mag. Doskozil 
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